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Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

09.11.2022 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt auf kommunaler Ebene einen fachlichen Diskurs zu beginnen, 
der unter Einbeziehung relevanter Gruppen der Gesellschaft und der Verwaltung die Ziele des 
Klimaschutzes gegenüber den Zielen des Denkmalschutzes neu diskutiert mit dem Ziel, den aktuellen 
Anforderungen der klima- und umweltgerechten Stadtentwicklung, insbesondere unter energetischem 
Aspekt besser gerecht zu werden.

Der SVV ist im März 2023 erstmals zu berichten.

Gez. Dr. S. Zalfen            Gez. S. Hüneke                  Gez. Dr. S. Müller
Gez. Dr. H. Wegewitz      Gez. Dr. G. Zöller                Gez. S. Wollenberg
Fraktionsvorsitzende        Fraktionsvorsitzende           Fraktionsvorsitzende
SPD                                  Bündnis 90/Die Grünen      Sozial/DIE LINKE.Potsdam

. 

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Der Denkmalschutz besitzt für Potsdam und seine historische Bausubstanz einen fraglos hohen 
Stellenwert. Dennoch haben sich unter dem Eindruck der gegenwärtigen neuen 
Umweltherausforderungen veränderte Ansprüche an den Ausgleich der Zielkonflikte entwickelt. Diese 
bedürfen unter Beachtung vielfältiger Aspekte, wie zum Beispiel dem Einsatz moderner Anlagen zur 
Nutzung regenerativer Energien, energetischer Sanierung, des Wassermanagements, verkehrlicher 
Lösungen oder kleinklimatischer Effekte, einer veränderten Betrachtung ohne die Belange des 
Denkmalschutzes grundsätzlich infrage zu stellen.


